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Änderung der Ordnung  
des Instituts für Chemie und Biologie 

des Meeres (ICBM) der Fakultät für  
Mathematik und Naturwissenschaften 

der Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg 

 
 

vom 20.06.2003 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät IV hat am 19.06.2003 
die folgende Änderung der Ordnung des Instituts für 
Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg gem. § 44 Abs. 
1 Satz 2 NHG i.d.F. vom 24.06.2002 (Nds. GVBl. S. 
286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Januar 
2004 (Nds. GVBl. Nr. 3/2004 Seite 33) (Amtliche Mit-
teilungen der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg Heft 2/2004 S. 59), beschlossen.  
 
 
§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats 
werden vom Institutsrat auf vier Jahre gewählt und 
von der Präsidentin oder dem Präsidenten ernannt. 
Einmalige Wiederwahl ist möglich.“ 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Beschluss-
fassung in Kraft. Sie ist in den amtlichen Mitteilungen 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg be-
kannt zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


